
Stand: 09.02.2026 10:18:44

Vorgangsmappe für die Drucksache 17/14529

"Verordnung zum Schutz gegen die Ansteckende Blutarmut der Einhufer (EIA) tierschutzgerecht

umsetzen"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/14529 vom 30.11.2016

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/15408 des UV vom 26.01.2017

3. Beschluss des Plenums 17/15703 vom 22.02.2017

4. Plenarprotokoll Nr. 97 vom 22.02.2017



 

17. Wahlperiode 30.11.2016 Drucksache 17/14529 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Nikolaus 
Kraus, Benno Zierer, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans 
Jürgen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gott-
stein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Peter 
Meyer, Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard 
Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann und Fraktion 
(FREIE WÄHLER) 

Verordnung zum Schutz gegen die Ansteckende Blutarmut der 
Einhufer (EIA) tierschutzgerecht umsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, ein Konzept zu erarbeiten, wie 
die Verordnung zum Schutz gegen die Ansteckende Blutarmut für 
Einhufer (EIA) so umgesetzt werden kann, dass auch ansteckungs-
verdächtige Kontakttiere im Falle einer schweren Erkrankung in einer 
Klinik behandelt werden können, ohne dass diese Klinik dann selbst 
mit existenzgefährdenden seuchenrechtlichen Konsequenzen zu rech-
nen hat. 

 

Begründung: 

In Deutschland gibt es immer wieder einzelne Fälle von Ansteckender 
Blutarmut bei Einhufern. In diesen Fällen schreibt die „Verordnung 
zum Schutz gegen die Ansteckende Blutarmut der Einhufer (EIA)“ die 
weitere Vorgehensweise vor. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass 
die „ansteckungsverdächtigen Kontaktpferde“ mit einer dreimonatigen 
Aufstallpflicht belegt werden, in denen die Anwesenheit eines oder 
mehrerer sogenannter „ansteckungsverdächtiger Kontaktpferde“ amt-
lich festgestellt wurde. 

Wenn nun jedoch eines dieser Pferde ernsthaft erkrankt oder sich 
schwer verletzt und dadurch eine Operation nötig wird, um dem Tier 
Schmerzen, Leiden oder Schäden zu ersparen, ist es nach aktueller 
Verwaltungspraxis nicht möglich, diese Tiere in eine Klinik zu bringen. 
Denn keine Klinik in Bayern verfügt derzeit über die seuchentechnisch 
erforderlichen Sicherheitseinrichtungen. Es besteht daher die ernst-
hafte Gefahr, dass auch die Klinik mit den dort aktuell behandelten 
Tieren für mehrere Monate gesperrt wird, was das wirtschaftliche Aus 
dieser Unternehmen bedeuten würde. 

Es ist daher geboten, im Hinblick auf die bekannten Ansteckungswe-
ge der EIA ein darauf abgestimmtes Verfahren zu entwickeln, um die 
medizinisch notwendige Behandlung der Tiere zu ermöglichen. Der 
Bayerische Reit- und Fahrverband e.V. hat hierzu Vorschläge erarbei-
tet, die als Diskussionsgrundlage dienen können. 

Grundsatz des Tierschutzgesetzes ist es, den Tieren Schmerzen, 
Leiden oder Schäden zu ersparen, die ihnen ohne vernünftigen Grund 
zugefügt werden. Diesem Grundsatz gilt es hier gerecht zu werden. 



 

17. Wahlperiode 26.01.2017 Drucksache 17/15408 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter 
www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur 
Verfügung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Nikolaus Kraus u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/14529 

Verordnung zum Schutz gegen die Ansteckende Blutarmut der 
Einhufer (EIA) tierschutzgerecht umsetzen 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass die Wörter „ein Konzept zu 
erarbeiten“ durch die Wörter „dem Landtag schriftlich zu berichten“ 
ersetzt werden. 

Berichterstatter: Nikolaus Kraus 
Mitberichterstatter: Alexander Flierl 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 62. Sit-
zung am 26. Januar 2017 beraten und e i n s t im m ig  mit der 
in I. enthaltenen Änderung Zustimmung empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Niko-
laus Kraus, Benno Zierer, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans 
Jürgen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, 
Joachim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Peter Mey-
er, Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, 
Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Drs. 17/14529, 17/15408 

Verordnung zum Schutz gegen die Ansteckende Blutarmut der 
Einhufer (EIA) tierschutzgerecht umsetzen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag schriftlich zu 
berichten, wie die Verordnung zum Schutz gegen die Ansteckende 
Blutarmut für Einhufer (EIA) so umgesetzt werden kann, dass auch 
ansteckungsverdächtige Kontakttiere im Falle einer schweren Erkran-
kung in einer Klinik behandelt werden können, ohne dass diese Klinik 
dann selbst mit existenzgefährdenden seuchenrechtlichen Konse-
quenzen zu rechnen hat. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 6 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich darauf hinweisen, dass der Aus­

schuss für Bundes­ und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen in sei­

ner gestrigen Sitzung die unter Nummer 1 bis 3 aufgeführten Subsidiaritätsangelegen­

heiten betreffend die Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer 

Berufsreglementierungen sowie die Gründung einer Agentur der Europäischen Union 

für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden und betreffend die Durch­

setzung der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt und der Änderung der 

Richtlinie über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt­Informati­

onssystems beraten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundes­

rat auf Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und diese weiter dazu aufzufordern, dass 

diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Es sind dies die 

Drucksachen 17/15503 bis einschließlich 17/15505. Das Abstimmungsverhalten der 

Fraktionen können Sie der aufgelegten Liste entnehmen.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundla­

gen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende 

Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der 

SPD, der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Danke schön. 

Gegenstimmen? – Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthal­

tungen. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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